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banbeln fann), fonbern er wirb gcbecff, halb mehr,
halb weniger, in ben meiften gäden möglicbft wenig
3ielfläcbe bieten, aber wie bietet er bfe? unmfttel«
bar »or einem feftcn, meift unburcbbringlichen ©egen*

ftanb, Boben, «JRaucr k. ftd) abhebenb. 35em ent=

fprechenb bürfen wir unfere fleinen ßfelfläcben nicht

in bie «JRitte ber Scheiben »erlegen, fonbern wir
muffen fte unmittelbar »om Boben beginnen laffen,

toai am Beßen bureb Heinere ßlele, ben ungefähr
ftdjtharen 3Rann«tl)etl al« gigur enthaltenb, bärge«

ftedt würbe. Bei einer berartfgen Uebung wirb fleh

aber gleid) efn eigener Umflanb, wfr ftnb geneigt

ju fagen Uebelfiattb, jeigen, nämlich ber, bafj nament«

lieb auf ben fürjern SMftanjen anfänglich immer

überfebeffen wirb, bi« bie 8cute gewiegt tiefer bal«

ten ober ba« ßiel böcbftetiö auf ber tfornfpifce-auf«
ft&en laffen. Solche Utbungen geben jubem einen

beffern, wir ftnb wett entfernt baoon, ju fagen,

richtigen 21nbalt«punft für bie Scbä&ung einer et«

waigen ßetftung im gelbe.

3eigt aber ber ®egner feinen ganjen Äörper, fo

gefebitht ba« tn ber Bewegung, oft nur rafchem

Stidung«wccbfcl, wo feinenfad« 3fi* jw langem
Sielen bleibt, fonbern ber Schuß raid) abgegeben

werben muß. 33a« ruft aber einer anbern Slrt ber

Schießübungen, bie bei un« leifcer noch ganj fn ber

Äfnbheit liegt, al« Borbereitung auf bie Sljätig«
feit tm gelbe aber »on böcbflfr Bereutung ift, wir
meinen ba« Schießen auf bewegliche 3iele. Bl« feijt
fommen bef un«, wenn man überhaupt an biefe

«Art ber Schießübungen benft (efn Schießen auf ben

Äopf be« Stiere« am ftantonalfcbü|senfeft in Urf
abgenommen) bewegliche QitU nach feitreärt«, fo«

genannte fahrente Scheiben in Berwenbung, wo ber

®cgncr, in grent bargeftedt, fleh in majeftätlfcber,
oft auch ruefireifer, aber immerhin mäfjfger Be«

wegung fettwärt«, j. B. nach recht«, febiebt unb,
wenn ber Schufte ntebt gefebeflen, mit wahrer dn=
gel«gebulb, fad« er bie nfcht ganj »erliert unb ein«

fach- Rehen bleibt, wteber nad) Ifnf« patrouidirt unb

fo fort, bi« enblich ber Schuß abgebrannt ift. 35fe«

fe« ganj wiberflnnfge Berfahren hat noch ben wei«

tem Uebelfiattb, bafj bie 2lu«bilbung ber 2eute fm

efgentlicbften Sinn be« «JSorte« eine einfeitfge wirb,
intern nicht wenige fich angewöhnen, nur ju febfe-

fjen, wenn bie Sehefbe nach ber ihnen au« einem

unerforfchlicben ©runbe genehmeren SRidjtutig geht.
«ißir woden biefen fahrenben Scheiben, »orau«ge«

feftt, bafj bie Bewegung einem rafdjen, aber regel«

mäßigen ©eben gleichkommt, ber «JRann in ber glanfe
bargeftedt unb eine befebränfte 3*tt» h S3- «in ein«

malige« |)fn unb 3uräcf, eingeräumt wirb, ihr SRüft«

Hebe« burebau« nicht abfpreeben; finben aber, wo

nur eine Einrichtung getroffen werben fann, mehr

3wecfentfprechenbe« in Scheiben, bie »om Boben

fleh erheben, nur für furje 3*1* Achtbar flnb unb

bann wleber »erfchwfnben, mit bem ®runbfaft, baß

wenn ber «JRann „®ewebr fert" gemacht hat, bte

Bewegung ber Scheibe beginnt unb «Rlcbtfdjießen

gleich gehlen Ifl.
3iebcn wfr ba« gacit au« bem bi« ieftt ©efag«

ten, fo gelangen wir genau jum ®egentljell »on

bem, wa« blc Berfaffer ber erwähnten Slrtlfel er«

refchen würben, nämlfch:
Sie ju langfamem 3'flfn unb hebäcbtiger Schuf?«

abgäbe,

wir ju inftinft(»em Infchlag, felbmäfjfgem ftorn«
erfaffen unb rafebtm fio«brüden.

«JBfr woden ©rflere« burebau« nfcht »erwerfen,
wie wir auch, wenngleich nur »on «Jßertf) für bie

beffern Schuften, jur Singewohnung an feinere« 3i«s
len Heinere Scheiben einführen würben, legen aber

ber 2lu«bilbung in leftterem weltau« bie größere
«ffiicbtigfeft bef.

SU« weitere Borbereitung auf ba« Schießen fm

gelbe betrachten wir wfefcerholte Uebungen auf un«
befannte SMflanjen, bfe jwar auf manchem 3nftruf«
tfon«plan ftgurfren, mefflen« aber auf bem gewöhn«
liehen Scbfeßplaft unb en masse, ohne Äenntniß
be« perfönlfcben SRefultate« abgethan werben. 3)ie

erwähnten fleinen Scheiben auch hier, efne fefnblicbe

Äette »orftedenb, einjufübren, fänben wfr fehr jweef«

mäßig, ba« ©rgebniß würbe ben 2lnhalt«punft für
bte Sßürbigung ber gelbletftung" näher rücfen.

3n Bejug auf Scbnedfeuer »erficht e« fleh Wohl

»on felbft, baf) eine ratfontde 2lu«fübrung in einer

gegebenen 3ff* oft meiften Sreffer entfebefben läfjt.
3)ie Broäentberecbnung behalten wir bagegen al«
wettern Berglefcbung«punft bei, wenn'« auch nur
wäre, um ba« Äapitel ber «JRunftfon«»erfcbwenbung

ju beleuchten. «Racb un« ficfjt alfo bie ßefftung be«

B, ber tn 10 Schaffen 10 Sreffer macht, höher al«
bfe be« A, ber, um bfefelbe Srefferjabl ju erreichen,
12 Schufte abgab.

«Jßenn wfr fomft in ber angeregten grage be«

Scbfeßwefen« efnen anbern Stanbpunft einnehmen,
al« bie Ferren Betfafjer ber Griffel in «Rr. 50 unb
2, fo ftnb wir bodj in einem &auptpunfte mit ihnen
ein»erflanben, nämlich barin, bafj unfere militari«
febett Sdjfeßübungen noch mancher Beroodfommnung
fel)r bebürftifl flnb, unb fönnen hieöoit unfere be-
treffenben Bflanjflätten, bie Sd)ießfd)ulen, lelber
nicht ausnehmen; erinnern wfr un« beifpiel«weffe
einer folcben, wo al« einjfge fietftung auf beweg«
liehe« 3^1 om legten Sage noch fünf Sdjüffe per
«JRann auf fahrenbe Scheibe abgegeben würben.

Unfere «Änfichten refümiren fid) babfn:
2)aß ©cbüftenfeft« unb ÜRilftärfcbfeßen nfebt unter

efnen #ut ju bringen fei.
Sßir überlaffen baher ba« Bunftfcbfeßen ben Ber«

einen, bie biefe« fultfofren woden, wünfehen bagegen

für bie militärifchen Schießübungen neben ben bf««

herfgen Drbonnanjfchefben unb befannten 3)fftanjen:
1. Scheiben fleinerer SMmenftonen für bie beffern

Schuften;
2. bewegliche 3ffl«»
3. Schießen auf unbefannte JMftanjen. M.

5lufJ) ein Wort 3ur Jttilttärorganiratton.
(Schluß.)

„©« Ift fein örunb »orhanben," fagt u. St. #err
«JBelti in feinem „Entwürfe einer «JRilitär Drgani*
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handeln kann), sondern cr wird gedeckt, bald mchr,
bald wcnigcr, in dcn mcistcn Fällen möglichst wenig
Zielfläche bieten, aber wie bietet er die? unmittelbar

vor einem feste», mcist undurchdringlichen Gegenstand,

Boden, Mauer ic. sich abhebend. Dem
entsprechend dürfcn wir unsere klcincn Ziclflacbcn nicht

in die Mitte der Scheiben verlegen, sondern wir
müsscn ste unmittclbar vom Boden beginnen lassen,

was am Besten durch kleincrc Zicle, den ungefähr
sichtbaren Mannstheil als Figur enthaltend, dargestellt

würde. Bci einer derartigen Ucbung wird sich

aber gleich ein eigener Umstand, wir sind geneigt

zu sagen Uebelstand, zeigen, nämlich der, daß namentlich

auf den kürzern Distanzen anfänglich immcr
überschössen wird, bis die Leute gewitzigt tiefer haltcn

oder das Zicl höchstens auf der Kornspitze
aufsitzen lasscn. Solche Ucbungcn geben zudem einen

bessern, wir sind wett entfernt davon, zu sagen,

richtigen Anhaltspunkt für die Schätzung eincr

etwaigen Leistung tm Felde.

Zeigt aber dcr Gegner seinen ganzen Körper, so

gescdicht daS tn dcr Bcwcgung, oft nur raschem

StcUungSwcchsll, wo keinenfalls Zeit zu langem
Zielen bleibt, sondern der Schuß rasch abgegeben

werden muß. Das ruft aber einer andern Art dcr

Schießübungen, die bei uns leider noch ganz in der

Kindheit liegt, als Vorbereitung auf die Thätigkeit

im Felde aber von höchster Bcdcutung ist, wir
mcinen das Schicßcn auf bewegliche Ziele. Bis jctzt

kommen bei uns, wenn man überhaupt an diese

Art der Schicßübungcn denkt (ein Schießen auf den

Kopf des SticrcS am KantonalseKützenfest in Uri
ausgenommen) bewegliche Ziele nach seitwärts,
sogenannte fahrende Echribcn in Verwendung, wo der

Gegner, in Front dargestellt, sich in majestätischer,

oft auch ruckiveiscr, aber immerhin mäßiger
Bewegung seitwärts, z. B. nach rechts, schiebt und,
wenn der Schütze ntcht geschossen, mit wahrer
Engelsgeduld, falls er die nickt ganz verliert und
einfach stehen blcibt, wieder nach links patrouillirt und

so fort, bis endlicb der Schuß abgebrannt ist. Dieses

ganz widersinnige Verfahren hat noch den weitern

Uebelstand, daß die Ausbildung der Leute im
eigentlichsten Sinn des Wortes eine einseitige wird,
indem nicht wenige sich angewöhnen, nur zu schießen,

wenn die Schcibe nach dcr ihncn aus cinem

unerforschlichcn Grnnde genehmeren Richtung geht.

Wir wollen diesen fahrenden Scheiben, vorausgesetzt,

daß die Bewegung einem raschen, aber

regelmäßigen Gehen gleichkommt, der Mann in der Flank«

dargestellt und eine beschränkte Zeit, z. B. ein

einmaliges Hin und Zurück, eingeräumt wird, ihr Nützliches

durchaus nicht absprechen; sinden aber, wo

nur eine Einrichtung getroffen werden kann, mehr

ZweckentsprechendcS in Scheiben, die vom Boden

stch erheben, nur für kurze Zeit sichtbar sind und

dann wieder verfchwinden, mit dem Grundsatz, daß

wenn der Mann „Gewehr fert" gemacht hat, die

Bewegung der Scheibe beginnt und Nichtschießen

gleich Fehlen tst.

Ziehen wir daS Facit auö dem bis jetzt Gesagten,

so gelangen wir genau zum Gegentheil von

dem, waS die Verfasser der erwähnte» Artikel
erreichen würden, nämlick:

Sie zu langsamem Ziclcn und bedächtiger

Schußabgabe,

wir zu instinktivem Anschlag, feldmäßigem Korn-
erfasscn und raschem Losdrücken.

Wir wollcn Ersteres durchaus nicht verwerfen,
wie wir auch, wenngleich nur von Werth für die

bessern Schützen, zur Angewöhnung an feineres Zielen

kleinere Scheiben einführen würden, legen aber

der Ausbildung in letzterem weitaus die größere
Wichtigkeit bei.

Als weitere Vorbereitung auf daê Schießen im
Felde betrachten wir wiederholte Uebungen auf
unbekannte Distanzen, die zwar auf manchem
Jnstruktionsplan figuriren, meistens aber auf dcm gcwöhnlichcn

Schießplatz und en masse, ohne Kenntniß
des persönlichen RcsultateS abgethan werden. Die
erwähnten kleinen Scheiben auch hier, eine feindliche
Kctte vorstellend, einzuführen, fänden wir sehr

zweckmäßig, das Ergebniß würde den Anhaltspunkt für
die Würdigung der Fcldlcistung näher rücken.

Jn Bezug auf Schnellfeuer versteht eö stch wohl
von sclbst, daß eine rationelle Ausführung in einer

gegebenen Zeit die meisten Treffer entscheiden läßt.
Die Prozcntberccknung behalten wir dagegen als
weitern Vergletckungspunkt bei, wenn's auch nur
wäre, um das Kapitel der Munitionsverschwendung
zn belcuchtcn. Nach uns steht also die Leistung des

lZ, der tn ll) Schüssen 10 Treffer macht, höher als
die des^., der, um dieselbe Trefferzahl zu erreichen,
12 Schüsse abgab.

Wenn wir fomit in dcr angeregten Frage des

Schteßwesens einen andcrn Standpunkt einnehmen,
als die Herren Velfasser der Artikel in Nr. 50 und
2, so sind wir doch tn einem Hauptpunkte mit ihnen
einverstanden, nämlich darin, daß unsere militärischen

Schießübungen noch mancher Vervollkommnung
schr bedürftig sind, und können hievon unsere

betreffenden Pflanzstätten, die Schießschulen, leider
nicht ausnehmen; erinnern wir uns beispielsweise
einer solchen, wo als einzige Leistung auf bewegliches

Ziel am letzten Tage noch fünf Schüsse per
Mann auf fahrende Scheibe abgegeben wurden.

Unsere Ansichten resümiren sich dahin:
Daß Schützenfest- und Militärschicßen nicht unter

einen Hut zu bringcn sei.

Wir überlassen daher das Punktschießen den

Vereinen, die dieses kultivircn wollen, wünschen dagegen

für die militärischen Schießübungen neben den

bisherigen Ordonnanzschetben und bekannten Distanzen:
1. Scheiben kleinerer Dimensionen für die bessern

Schützen;
2. bewegliche Ziele; '
3. Schießen auf unbekannte Distanzen. Hl.

Auch «in Wort zur Militärorganisation.
(Schluß.)

„ES ist kein Grund vorhanden," sagt u. A. Herr
Welti in seinem „Entwürfe einer Militär-Organi-
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fation", S. 98-106, „bfe milftärlfche Erjlefjung ber

bürgerlichen btntanjufeften", unb wenn e« feiner fttit
efnen folcben gab, fo eriftfrt er längft nicht mehr,
fm ©egentbefl haben wfr ade« 3ntereffe, ben mflf«
tätlfcben Unterricht bem bürgerlichen ebenbürtfg jur
©efte ju fttden.

«JBa« nüftt un«, um un« materlalffiffd) au«ju=
fprechen, aft' unfer Erwerb, unfer «Rationalwoljl«
ftanb, wenn wfr benfelben nfcht gegen gewaltfame
«Jßegnabme ober 3«nid)tung ju fcbüften »ermögen,
unb baß wfr ba« bei ben jeftfgrn Einrichtungen unb

adfädfgen Berbefferungen nfcht ju tfjun fm Stanbe
flnb, wirb «Rfemanb ernfllfd) fn Stbrebe fteden woden.

Bon höhern Bflichten für grefljeft unb Baterlanb,
bie, fo hoffen wir, 3ebem theuer ftnb, ber Eb>
unb Bflichtgefühl beffftt, woden wir nfcht einmal
reben,

«XBfr muffen, um ben Slnforberungen gerecht ju
werben, »om 12.—45. 3<»&re unterrichtet unb »om
20.—60. »odftä'nbfg bewaffnet fefn. — «JRan er«

fcbrccfe ob biefen 3<<bUn nicht, — baß beren 2Ut«=

führung fefne Utopie ift, wfe man fle »on gewiffer
Seite barfleden möchte, beweffen folgenbe Sljatfacben:

a) Erwähnen wir u. 31. bie Äabetten ber Stabt
Sfjun, worunter Bürfctcben »on 10—12 3flbren,
bie auf ber Sldmenb mit Berflänbnfß, gutem «Jßfden

unb Bergnfigen ererjfren, unb frage fich. oh e« nfcht

ein Unftnn fef, fieute »on 20—21 3ahren mit Sa«
eben ahjumüben, bie ber Änabe freubig, fpfelenb
lernt unb bie ben altern «Jlefruten wegen «JRangel

an 3fit hinbert, an Uehungcn theiljunehmen, bfe

unumgänglich netbwenbig finb, um ihm bie Sin«

wenbung be« haftig ©elernten flar ju machen.

b) Enthielt bie Ärfeg«orbnung ber alten SRepu«

hilf Bern efne Beftfmmung, welche bem Bürger »or«
fchrfeh, Im gade ber «Roth bie BJaffen hl« In'« 60.

3ahr ju tragen. SMefe« feben wfr beute bef unfern
hohem Dffljferen noch, warum fodte e« nfcht auch

auf bie «JRannfcbaft au«gebcljnt Werben? — «JRan

mag hier einwenben, ein folche« ©efeft habe feinen

3wecf, im Ärfeg«fade würbe fid) 3fbermann jur
Berfügung ber Behörben fttden 5 gefeftt e« fei bem

fo, — wie e« aber in folcben gäöen mit ber Be«

waffnung unb Drganifation au«ftebt, fagt man ge«

Wohnlich nicht.
2)aß man bef einer gehörigen milftärifchen Bor«

hilbung wäbrenb ber Schule unb übtr biefelhe bin«
au« bi« in'« 20. 3Wer*Jat)r Weber «JRangel an tüd)=

tfgen Unteroffijferen noch Dffljferen haben würbe,
fft bef ben meiften Dffljferen efn überwunbener

Stanbpunft. — «JBelchen Efnfluß efne folche Ein«
rlchtung auf bfe PhDflfche unb moralifche Hebung
ber Station haben muß, fft nicht ju ermeffen.

«JBa« ben jweiten Borfcblag anbetrifft, bie «JRill«

tärpfliebt bi« auf ba« 60. 3Uter«|ahr au«jubehnen,
fo ift nicht etwa gemeint, «JRannfcbaft unb Dffijiere
nach jurücfgelegtem 45. SUter«fahr noch mit «JRllt«

tärbfenft ju heläftfgen; — fie würben einfach be«

waffnet unb au«gerüftet, um bfe oft gerühmte, bl«

jeftt iduforffche Bolf«bewaffnung jur SBabrbelt ju
machen.

3nbem wir ben 3ugenbunterrld)t organlflren,

muffen wir fonfequenter SGBeife aud) bfe geljrer fn
ben Bereich be« «JRilftärbfenfte« jfehen. «JBie bfefe«

ungefähr ju gefebeben hat, fagt £r. «Jßeltf in feiner
btrebten «JBeife S. 98-106 ber ,,«JRiIitär=Drgani«
fation". 2)aß bem Bunbe bie Dberaufficbt über
Schulen unb Bilbung«anftalten jufädt, ift felbftoer«
ftänMid). «ißfe fehr bfeftlbe fn »feien Äantonen »on«
nöttjen fft, beweffen jur ©enüge füngft herau«ge«
gehene Schriften, fowie bfe Slrmutb«jeugntffe über

Bflbung unb 3ntedfgenj, bfe man leftten Sommer
noch ben SRefruten gewfffer Äantone hat au«fteden
muffen. Etwa« Sraurfgere« haben wohl faum bie

un« umgehenben «JRonarcbfen aufjuweffen. — 25er

Bunb fann, muß fogar, efne gewiffe Bilbung »on
ben fhm geftedten «Jtefruten »erlangen unb wo man
feinen Slnforberungen nicht gerecht Wfrb, mft ader
Entfchfebenheit efnfdjreften.

«JBir finb weit entfernt, ben Äantonen ein Er«
jiehung«wefen »on Bern au« oftreören ju woden;
— e« würbe bte« ben eblen Sßettetfer jwtfchen
ben Erjfehung«anftalten »erfebfebener Äantone jer«
ftören; efne einheitliche Sluf ficht hingegen jurücfju»
weifen, ift fefne «Jßaljrung ber Äantonalfouöeränität,
fonbern efn «JRittel, ben alten Scblenbrian im Scbul«
wefen, ben 3gnorantf«mu« fn hergefommener Blüthe
fortheftehen ju laffen. Seht nach ben Brofeften,
bfe man möglfeberweife formulfrt, fragt nach bem

Stanbe ber Schulen unb Ihr werbet halb »on bem

©efagten überjeugt fefn.
33fe Slufgabe, auf welcbe «JBeffe bfe mllltärlfcbe

Erjiehung mit ber bürgerlichen ju »erbfnben ift,
bürfte »orerft ben fantonalen unb hauptfächUdl bem

febweijerifeben ßehrerüereln geßeflt werben. 3Me 8ef>*

rer, Borfteher unb Erjfeljung«bebörben, mit ben 3u*
ftänben be« ßanbe« »ertraut, würben, wir flnb ba«

»on überjeugt, biefelhe jur Sufrfebenfjeft ber 3R(lf=

tärbehörben löfen. 3n welchem Umfange förperllche

(Stirnen) unb mflitärffche Uehungen oorjunehmen
wären, hätten gachmänner ju beftfmmen unb ben

8ebrer»erefnen jur 2)f«fufflon ju unterbreiten. —
2)le Slu«führung ber Befchlüffe wäre »on ben Er«
jieljung«bebörbcn mft befgegehenen gad)männem ju
überwachen. SMefelben hätten^barauf hejügltche Be«

richte an bfe «JRilftärbehörben ju machen. — #femlt
fft nfcht gemeint, bie Schule in eine Äaferne um«

juwanbeln, wie man »iedefcht au« unfern BJorten

entnehmen fönnte; wfr hoffen unb erwarten für
unfer SBebrwefen »on ber Schule nur ba« «JRög«

liehe, ba« ©ute unb Braftffche, ba« bei jwecfmäßl«

ger geftung Ihr nothwenbig entfprfngen muß. —
Soolel al« Slntwort auf bte Borfchlage, ben SRlll«

tärunterrfcht erft mit bem 20. ober fogar mft bem

21. Sllter«jabr ju beginnen. 3Me «JRaterie fft weit

entfernt, erfchöpft ju fein; wir treten aber nicht wel«

ter In biefelhe ein, bi« bie Sentralifation angenom«

men unb bie Serritortalelntljeilung »odjogen Ift.
Sfßenn wir bfe babet leftenben Brlnjfplen ftcb »or

un« entwlcfeln feben, wfrb e« an ber 3«it fein,

auf ben ©egenftanb jurücfjufommen.
©efeftliche 35ienftbefrefungen, wie fie ber $err

Berfaffer gerne fäbe, flnb unjuläfflg; Ungleichheiten

febaffen Ungered)tigfeiten, 3«ber tt>ue feine Bfllcbt

3S -
fation", S. 98-10«, „die militärische Erziehung der

bürgerlichen hintanzusetzen", nnd wenn es seiner Zeit
eincn solchen gab, so existirt er längst nicht mehr,
im Gegcnthcil haben wir alles Interesse, den

militärischen Unterricht dem bürgerlichen ebenbürtig zur
Seite zu stellen.

Was nützt uns, um unö materialistisch auszu-
sprechen, all' unser Erwerb, unser Nationalwohlstand,

wenn wir denselben nicht gegen gewaltsame

Wegnahme oder Zernichtung zu schützcn vermögen,
und daß wir das bei den jctzigcn Einrichtungen und

allfälligen Verbesserungen nicht zu thun im Stande
sind, wird Niemand ernstlich in Abrede stellen wollen.
Bon höhern Pflichten für Freiheit und Vaterland,
die, so hoffen wtr, Jedem theuer sind, der Ehr-
und Pflichtgefühl besitzt, wollen wir nicht einmal
reden.

Wir müssen, um den Anforderungen gerecht zu

werden, vom 12.—45. Jahre unterrichtet und vom

20.-60. vollständig bewaffnet sein. — Man
erschrecke ob diesen Zahlen nicht, — daß deren

Ausführung keine Utopie ist, wie man sie von gewisser

Seite darstellen möchte, beweisen folgende Thatsachen:

») Erwähnen wir u. A. die Kadetten der Stadt
Thun, worunter Bürschchen von 10—12 Jabren,
die auf der Allmend mit Verständniß, gutem Willen
und Vergnügen exerziren, und frage sich, ob eö nickt
ein Unstnn sei, Leute von 20—21 Jabren mit Sachen

abzumüden, die der Knabe freudig, spielend

lernt und die den ältern Rekruten wegen Mangel
an Zeit hindert, an Uebungcn theilzunehmen, die

unumgänglich nothwendig sind, um ihm die

Anwendung des hastig Gelernten klar zu machen.

d) Enthielt die Kriegsordnung der alten Republik

Bern eine Bestimmung, welche dem Bürger
vorschrieb, im Falle der Noth die Waffen bis in'S 60.

Jahr zu tragen. Dieses sehen wir heute bei unsern

höher« Offizieren noch, warum sollte es nicht auch

auf die Mannschaft ausgedehnt werden? — Man
mag hier einwenden, ein solches Gesetz habe keinen

Zwcck, im Kriegsfalle würde sich Jedermann zur
Verfügung der Behörden stellenz gesetzt es sei dem

so, — wie eö aber in solchen Fällen mit der

Bewaffnung und Organisation aussteht, sagt man
gewöhnlich nicht.

Daß man bet einer gehörigen militärischen
Vorbildung während der Schule und übcr dieselbe hinaus

bis in's S0. Altersjahr weder Mangel an tüchtigen

Unterofsiziere« noch Ofsizieren haben würde,
ist bei den meisten Ofsizieren ein überwundener

Standpunkt. — Welchen Einfluß eine solche

Einrichtung auf die physische und moralische Hebung
der Nation haben muß, ist nicht zu ermessen.

Was den zweiten Vorschlag anbetrifft, die

Militärpflicht bis auf das 60. Altersjahr auszudehnen,
so ist nicht etwa gemeint, Mannschaft und Ofsiziere
nach zurückgelegtem 45. Altersjahr noch mit
Militärdienst zu belästigen; — sie würden einfach
bewaffnet und ausgerüstet, um die oft gerühmte, bis

jctzt illusorische Volksbewaffnung zur Wahrheit zu
machen.

Indem wtr den Zugendunterricht organisiren,

müssen wir konsequenter Weise auch die Lehrer in
den Bereich des Militärdienstes ziehen. Wie dieses

ungefähr zu geschehen hat, sagt Hr. Welti in feiner
beredten Weise S. 98-106 der „Militär-Organisation".

Daß dem Bunde die Oberaufsicht über
Sckulcn und Bildungsanstalten zufällt, ist
selbstverständlich. Wie sehr dieselbe in vielen Kantonen von-
nöthen ist, beweisen zur Genüge jüngst herausgegebene

Schriften, sowie die Armuthszeugnisse über

Bildung und Intelligenz, die man letzten Sommer
noch den Rekruten gewisser Kantone hat ausstellen
müsscn. Etwas Traurigeres haben wohl kaum die

unS umgebenden Monarchien aufzuweisen. — Der
Bund kann, muß sogar, eine gewisse Bildung von
dcn ihm gestellten Rekruten verlangen und wo man
seinen Anforderungen nicht gerecht wird, mit aller
Entschiedenheit einschreiten.

Wir sind weit entfernt, den Kantonen ein Er-
ziehnngSwesen von Bern aus oktrcyren zu wollen;
— es würde dies den edlen Wettcifer zwifchen
den Erziehungsanstalten verschiedener Kantone
zerstören; etne einheitliche Aufsicht hingegen zurückzuweisen,

ist keine Wahrung der Kantonalsouveränität,
sondern ein Mittel, den alten Schlendrian im Sckul-
wesen, den Jgnoranttsmus in hergekommener Blüthe
fortbestehen zu lassen. Seht nach den Protesten,
die man möglicherweise formulirt, fragt nach dcm

Stande der Schulen und ihr werdet bald von dcm

Gesagten überzeugt sein.

Die Aufgabe, auf welche Weise die militärische

Erziehung mit der bürgerlichen zu verbinden ist,
dürfte vorerst den kantonalen und hauptsächlich dem

schweizerischen Lehrervcrein gestellt werden. Die Lehrer,

Vorsteher und ErziehungSbehörden, mit den

Zuständen deS Landes vertraut, würden, wir stnd

davon überzeugt, dieselbe zur Zufriedenheit der

Militärbehörden lösen. Jn welchem Umfange körperliche

(Turnen) und militärische Uebungen vorzunehmen

wären, hätten Fachmänner zu bestimmen und den

Lehrervereinen zur Diskussion zu unterbreiten. —
Die Ausführung der Beschlüsse wäre von den

ErziehungSbehörden mit beigcgebenen Fachmännern zu

überwachen. Dieselben hätten^arauf bezügliche

Berichte an die Militärbehörden zu machen. — Hiemit
ist nicht gemeint, dte Schule in eine Kaserne

umzuwandeln, wie man vielleicht aus unsern Worten

entnehmen könnte; wir hoffen und erwarten für
unser Wehrwesen von der Schule nur das Mögliche,

das Gute und Praktische, daö bei zweckmäßiger

Leitung ihr nothwendig entspringen muß. —
Soviel als Antwort auf die Vorschläge, den

Militärunterricht erst mit dem 20. oder sogar mit dem

21. Altersjahr zu beginnen. Die Materie tst weit

entfernt, erschöpft zu sein z wtr treten aber nicht weiter

in dieselbe ein, bis die Centralisation angenommen

und die Territorialeintheilung vollzogen ist.

Wenn wir die dabei leitenden Prinzipien stch vor
uns entwickeln sehen, wird es an der Zeit sein,

auf den Gegenstand zurückzukommen.

Gesetzliche Dienstbefreiungen, wie ste der Herr
Verfasser gerne sähe, sind unzulässig; Ungleichheiten

schaffen Ungerechtigkeiten, Jeder thue seine Pflicht
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al« Bürger unb Solbat. 3Me ©efftlfcben woden

wir nicht In ben Solbatenrccf ftecfen 5 fie mögen
In ben Etat aufgenommen werben, werben aber bei

grieben«;cit in ber ihnen »om Staate angemlefenen

Stedttng beffer paffen.
2Ba« nun bie Slufenthalter unb «Rttbergelaffenen

anbetrifft, fo werben fle naturgemäß ben 3Menft

machen, wo fle flnb, infofern fte burd) bie bürger«
Hebe ©efeftgebung bc« betreffenben Äanton« feinen

eigenen Bürgern nicht hlntangefeftt werben. 3ft bfe«

ber gad, fo wfrb ihnen «Rfemanb ba« SRecbt ah«

fprechen woden, ben 35fenff ba ju machen, wo man
fle al« Bürger anerfennt. Etngetbeilte machen ben

25ienft bei Ihren Äorp«.
©änjllcb Unbemittelte, beren 3abl bei ber unent«

geltltcben Bewaffnung unb Befleibung eine bötft
mtnime fein wirb, fod bie ©emeinbe ober ber Staat
unterflüften.

©egenüber öffentlichen Beamten unb beren gunf«
tfonen werben bie Behörben wie bi« babtn gerne
«Jtücfficbt nehmen. 3Me Saren ber «Rlcbtbfenftpflld>«

tigen muffen auf eine $öbe gebracht werben, bie

mit ben Dpfern, welche ber 35ienftpflid)tige bringt,
in einem gebübrenben Berhältniffe flehen.

«JBtr gehen jum witfliehen 35ienfle über.

35le Eintbeftung ber 25ienftpflicbttgen bem Sitter

nach In 2lu«jug, «Referee unb ganbweljr »on gleicher

Stärfe bürfte wohl ba« «Ratfonedfle fein. Slde Uehel»

ftänbe, welcbe bi« Jeftt befm Uebertrttt ber Sllter««

flaffen refultfrten, würben hiebet wegfaden.
35er Uehertrltt »om Slu«jug in bie «Referüe fönnte

tale quäle gefchehen, eine Slbnahme »on Dffljieren
unb «JRannfcbaft in golge »on Sobe«fad ober anbe«

rer eingetretener Umflänbe wegen, würbe nicht nach«

tbeilifl auf ben Effeftf»ftanb (Sodetat) einwlrfen,
ba Im Slu«juge auf eine Ueberfchreitung ber feflge«

feftten 3abl Bebacht genommen werben müßte. Slucb

würbe im Äriege eine gute Slnjaljl Solbaten jur
Beforgung ber Äranfen unb ber fm ©efedit Berwun-
beten abgehen, fad« man nicht »orjiebt, ein eigene«

Äorp« blefür aufjufteden.
Sldenfad« feblenbe Dffijfere ber SReferoe müßten

au« ben Untercfftjieiyn unb biefe wieber au« ber

«JRannfcbaft refrutirt werben. — 35a«felbe gilt »on
ber Sanbwebr. 35epot« für Erfaftmannfrhaften flnb
unerläßlich, wenn man nicht ewig fombtniren wid.

25er »om fytvxn Berfaffer ber „Bunbe«re»ffion
unb «JRilitärorganlfation" gemachte Borfchlag, ben

Slu«tritt be« Stu«juge« in bie [Referee auf ba« »od=

enbete 29. 3aht unb ben ber SReferoe in bie fianb«

wehr auf ba« 38. 3<*br feftjufeften, fdjtint fo jweef«

mäßig al« bidig.
Slucb gegen bie Belaffung ber Dffijiere fm Slu««

jug um jwei 3abre länger hätten wir nicht« ein«

juwenben, wenn eine folche «JRaßregel nicht ftörenb
wirfen würbe. «JBir glauben, e« werbe »on ent«

fchfebenem Borthelle fein, bfe Einheit burd) ba« ganje
25ienfialter binbureb intaft ju laffen.

35ie Bertbeilung ber Slrmee auf bie Äantone fädt
nicht mehr in Betracht. 35ie «JRilitärfreife werben

wabrfcbeinlfd) fo eingetbeilt werben, baß ein Jeber

berfelben eine höhere miUtärffdje Einheit repräfentirt.

3ft bfefe« nfcht burchführbar, fo wfrb man ba«

nötfjige «JRaterfal an Dffljferen unb Solbaten eben

nehmen, wo man e« ffnbet.
35le fn ben übrigen Slbfd)ttitten hehanbelten unb

angeregten gragen haben wfr theil« febon berührt,
theil« faden fie babin unb theil« finb fle für unfere
febwadjen Äräfte ju belifat, fo baß wir beren Be«

fpredjung gerne gewiegteren «JRännern überlaffen.
Sluf bie Stärfe ber »erfebfebenen taftifchen Einheften
fommen wfr fpäter ju fprechen, wenn bie gunba«
mente ber |)eere«organifation gelegt fefn werben.
S55fr halten bie« einßweilen für bie Äapitalfrage.

«Rur noch einen Slbfcbnftt be« Gerrit Berfaffer«
woden wir berühren, „bfe 3nftruft(on". — 35erfelhe

fprlrht fleh hier In einer SBetfe au«, bfe wir ihm
nach bem Bortjcrgcgangenen faum jugetraut haben

würben. — Seine SRügen flnb begrünbet, fefne Be«

merfungen unb Borfchlage ber 3?'* entfprechenb,

trefflich; wie er aber ad' ba« ©ute mft Efnem
Schlage burcbjufeften glaubt, fchefnt un« bet ben

bisherigen Einrichtungen etwa« räthfelhafter «Ratur

ju fein. Seine «Anficht, baß für bfe Slrmee weft
mehr getban werben muffe, unterflüften wfr nach

Äräften. „3ßlr gehen jfemlfche Summen für unfer
«JRilitärwefen au«," hemerfte Jüngft efn hoebgeftedter

Offijfer, „adeln wfr muffen noch bebeutenbere Dpfer
brfngen, wenn wfr ba« Slu«gegehene nfcht al« weg«

geworfen betrachten unb unfer Sßeljrwefen nicht jur
Spielerei herahflnfen laffen woden." 35er Slu«fprud)
hat feine »ode Berechtigung. — gür bie baju be«

flimmten ©eiber Wirb ba« «JRöglfchfle gethan, adein
ba« reicht einmal nicht au«. Entfprechen wfr ben

Bebürfnlffen Im Bubget, fo wirb bfe Slrmee freubfg
ba« 3brige thun. «JBfr bürfen hfefür fefne Opfer
febeuen, ftnb ffe boeb In fetnem Berhältniffe mft
benjenfgen anberer Staaten für ben nämlichen Qxotd.

«JBfr fchlleßen. 35le efbg. «Räthe haben bfe $eere««

organlfatlon in einer SBeife an bie £>anb genommen,
bfe un« ju ber Hoffnung berechtigt, fle werben bie«

felbe mit ber gleichen ßogff ju Snbe führen, ©le
wirb ihnen jur Ehre, bem Sanbe jum «Ruften unb

grommen gereichen. G

Bunt Sdjußtoifeit.

«JRit bem »erebrlicben |)errn Berfaffer ber beiben

Einfenbungen über „©cbeibenbilber unb ©cbleßta«
heden" bin ich einig bi« auf ben Bunft, baß er al«

rationede« Schefbenbtlb ba« auf einer Spifte flehenbe

Baradelogramm in erfle ßinie fledt, wäbrenb ieh

auch Jeftt noch ber ediptifchen (ooalen) gorm ben

Borjug gehen mödite.

©erne gebe ich ju, baß auf ba« »orgefdjlagene

Barallelogramm gut ju »iflren ift unb baß

feine Eden nicht in bem ©rabe unberechtigt ftnb,
al« bie be« «Rechtecf«. Slber e« flnb unb bleiben

boeb anflößige Ecfen, welche »ermfeben werben fod«

ten. 35a« B«r«ö«logramm begünfllgt über ®ebühr
bfe jufädig in ben Scheibenachfen (namentlich ber

wagrechten Slchfe) llegenben Sreffer unb berücfflch«

tfgt ju wenig beren Entfernung »om Eentrum. So
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als Bürger und Soldat. Die Geistlichen wollen
wir nicht in den Soldatenrock stecken; ste wogen
in den Etat aufgenommen werden, werden aber bei

Friedenszcit in der ihnen vom Staate angewiesenen

Stellung besser passen.

WaS nun die Aufenthalter und Niedergelassenen

anbetrifft, fo werden sie naturgemäß den Dienst
machen, wo sie sind, insofern sie durch die bürgerliche

Gesetzgebung des betreffenden Kantons seinen

eigenen Bürgern nicht hintangesetzt werden. Ist dies

der Fall, so wird ihnen Niemand daS Recht

absprechen wollen, den Dienst da zu machen, wo man
sie als Bürger anerkennt. Eingetheilte machen den

Dienst bei ihren Korps.
Gänzlich Unbemittelte, deren Zahl bei der

unentgeltlichen Bewaffnung und Bekleidung eine höchst

minime scin wird, soll die Gemeinde odcr der Staat
unterstützen.

Gegenüber öffentlichen Beamten und deren
Funktionen werden die Behörden wie bis dahin gerne
Rückstcht nehmen. Die Taxen der Ntchtdienstpflick-

tigen müssen auf eine Höhe gebracht werden, die

mit den Opfern, welche der Dienstpflichtige bringt,
in einem gebührenden Verhältnisse stehen.

Wir gehen zum wi>klicken Dienste über.

Die Eintheilung der Dienstpflichtigen dem Alter
nach in AuSzug, Reserve und Landwehr von gleicher

Stärke dürfte wohl das Rationellste sein. Alle Uebel-

stände, welche bis jetzt beim Uebertritt der Altersklassen

resultirten, würden hiebei wegfallen.
Der Uebertrttt vom AuSzug in die Reserve könnte

tale corrale geschehen, eine Abnahme von Offiztercn
und Mannschaft in Folge von Todesfall oder anderer

eingetretener Umstände wegen, würde nicht

nachtheilig auf den Effcktivstand (Solletat) einwirken,
da im Auszuge auf eine Ueberschreitung der festgesetzten

Zahl Bedacht genommen werden müßte. Auch

würde tm Kriege eine gute Anzahl Soldaten zur
Besorgung der Kranken und der im Gefecht Verwuw
beten abgehen, falls man ntcht vorzieht, ein eigenes

KorpS hiefür aufzustellen.

Allenfalls fehlende Ofsiziere der Reserve müßten

aus den Unterofsiziern und diese wieder aus der

Mannschaft rekrutirt werden. — Dasselbe gilt von
der Landwehr. Depots für Ersatzmannschaften stnd

unerläßlich, wenn man nicht ewig kombiniren will.
Der vom Herrn Verfasser der „Bundesreviston

und Militärorganisation" gemachte Vorschlag, den

Austritt deö Auszuges in die Reserve auf daö
vollendete 29. Jahr und den der Reserve tn die Landwehr

auf daS 38. Jahr festzusetzen, scheint so

zweckmäßig als billig.
Auch gegen die Belassung der Offiziere im Auszug

um zwei Jahre länger hätten wir nichts

einzuwenden, wenn eine solche Maßregel nicht störend

wirken würde. Wir glauben, eS werde von
entschiedenem Vortheile sein, die Einheit durch das ganze
Dienstalter hindurch intakt zu lassen.

Die Vertheilung der Armee auf die Kantone fällt
nicht mehr in Betracht. Die Militärkreise werden

wahrscheinlich so eingetheilt werden, daß ein jeder
derselben eine höhere militärische Einheit repräfentirt.

Ist dieses nicht durchführbar, so wird man das

nöthige Material an Offizieren und Soldaten eben

nchmcn, wo man cs findet.
Die in den übrigen Abschnitten behandelten und

angeregten Fragen haben wir theils schon berührt,
theils fallen sie dahin nnd theils sind sie für unsere

schwachen Kräfte zu delikat, fo daß wir dcren

Besprechung gerne gewiegteren Männern überlassen.

Auf die Stärke der verschiedenen taktischen Einheiten
kommen wir später zu sprechen, wenn die Fundamente

der Heeresorganisation gelegt sein werden.

Wir halten dieS einstweilen für die Kapitalfrage.
Nur noch etnen Abschnitt deS Herrn Verfassers

wollen wir berühren, „die Instruktion". — Derselbe

spricht stch hier in einer Weife aus, die wir ihm
nach dem Vorhergegangenen kaum zugetraut haben

würden. — Seine Rügen sind begründet, seine

Bemerkungen und Vorschläge der Zcit entsprechend,

trefflich; wie er aber all' daS Gute mit Einem
Schlage durchzusetzen glaubt, scheint uns bei den

bisherigen Einrichtungen etwas räthselhafter Natur
zu sein. Seine Ansicht, daß für die Armee weit
mehr gethan werden müsse, unterstützen wir nach

Kräften. „Wir geben ziemliche Summen für unser

Militärwefen aus," bemerkte jüngst ein hochgestellter

Offizier, „allein wir müssen noch bedeutendere Opfer
bringen, wenn wir daS Ausgegebene nicht als
weggeworfen betrachten und unser Wehrwcfen nicht zur
Spielerei herabsinken lassen wollen." Der Ausspruch
hat seine volle Berechtigung. — Für die dazu
bestimmten Geldcr wird daS Möglichste gethan, allein
das reicht einmal ntcht aus. Entsprechen wir den

Bedürfnissen im Budget, so wird die Armee freudig
das Ihrige thun. Wir dürfen hiefür keine Opfer
scheuen, sind ste doch in keinem Verhältnisse mit
denjenigen anderer Staaten für den nämlichen Zweck.

Wir schließen. Die eidg. Räthe haben die

Heeresorganisation in einer Weise an die Hand genommen,
die uns zu der Hoffnung berechtigt, sie werden
dieselbe mit der gleichen Logik zu Ende führen. Sie
wird ihnen zur Ehre, dem Lande zum Nutzen und

Frommen gereichen. (5

Sum Schießwesen.

Mit dem verehrlichen Herrn Verfasser der beiden

Einsendungen über „Schetbenbtlder und Schießta-
bellen" bin ich einig bis auf den Punkt, daß er als
rationelles Scheibenbild das auf einer Spitzc stehende

Parallelogramm in erste Linie stellt, während ich

auch jetzt noch der elliptischen (ovalen) Form den

Vorzug geben möchte.

Gerne gebe ich zu, daß auf das vorgeschlagene

Parallelogramm gut zu vistren ift und daß

seine Ecken nicht tn dem Grade unberechtigt stnd,

alö die deê Rechtecks. Aber eö sind und bleiben

doch anstößige Ecken, welche vermieden werden sollten.

Das Parallelogramm begünstigt über Gebühr
die zufällig in den Scheibenachsen (namentlich der

wagrechten Achse) liegenden Treffer und berücksichtigt

zu wenig deren Entfernung vom Centrum. So
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